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Verwaltungsvorlage 
 
Entscheidung durch      VA  Rat/öff.  Rat/nichtöff 

      
 

über   Sitzung Nr. Datum 

Ausschuss für Finanzen und Personal 22 05.05.2021 

Verwaltungsausschuss 49 17.05.2021 
 
 

Federführende Dienststelle Nr.  Verfasserin / Verfasser der Vorlage Zeichen 

Zentrale Dienste und Finanzen 
 

I Rena Oldigs  

 

Mitzeichnung Amt II    

 Datum 

Zeichen 

19.04.2021 

 

   

 
 

Betreff 
 
 

Genehmigung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen, Auszahlungen 
und Verpflichtungen für das Jahr 2021 (§§ 58 Absatz 1 Nr. 9, 117 und 119 Nieder-
sächsisches Kommunalverfassungsgesetz - NKomVG) 

 

I. Beschlussvorschlag 
Folgende überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen (§ 58 Absatz 1 Nr. 9 NKomVG) für das Jahr 2021 
werden genehmigt: 

 

Produkt 
 

Ergebnis- 
Konto 

Finanz- 
Konto 

Bezeichnung Betrag 
EUR 

315400 423100 723100 Benutzungsgebühren für die Unterbringung Obdachloser 2.500,00 

365100 431800 731800 Kita Ovelgönne – Jahresabschluss 2019 33.100,00 

365400 431800 731800 Kita Neustadt – Jahresabschluss 2019 42.800,00 

   Summe 78.400,00 
 
 

II. Begründung 
 

Gemäß § 58 Absatz 1 Nr. 9 NKomVG beschließt der Rat ausschließlich über über- und außerplanmäßige Aufwen-
dungen, Auszahlungen und Verpflichtungen nach Maßgabe der §§ 117 und 119 NKomVG. 

 

Die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen werden wie folgt begründet. 
 

Obdachlosenunterbringung 
 Die Gemeinde ist gesetzlich verpflichtet, Obdachlose unterzubringen. Für die Unterbringung eines Obdachlosen 
sind Ausgaben entstanden, da eine Unterbringung in der Liegenschaft „Frieschenmoorer Hof“ nicht mehr erfolgen 
soll.  
 

Drucksache Nr. 
 

29/2021 
 



 2 

Die Kosten werden zum Teil durch die Zahlung einer Benutzungsgebühr gemäß der Benutzungs- und Gebühren-
satzung für die Inanspruchnahme von Unterkünften für Personen, zu deren Unterbringung die Gemeinde Ovelgön-
ne gesetzlich verpflichtet, erstattet. 

 

Kindertagesstätte „Villa Kunterbunt“, Ovelgönne 
 Die Jahresrechnung 2019 für die Kindertagesstätte „Villa Kunterbunt“ weist einen Fehlbetrag in Höhe von 
33.035,32 EUR aus. Der Betrag ist gemäß Vereinbarung an den Träger der Kindertagesstätte auszuzahlen. 
 

  
 

 Kindertagesstätte „Kastanienbaum“, Neustadt 
 Die Jahresrechnung 2019 für die Kindertagesstätte „Kastanienbaum“ weist einen Fehlbetrag in Höhe von 
42.748,61 EUR aus. Der Betrag ist gemäß Vereinbarung an den Träger der Kindertagesstätte auszuzahlen. 

 

  
 
 
Christoph Hartz 
Bürgermeister 
 
 
Anlagen: 
Anlage 1  - Schreiben der Gemeinsamen Kirchenverwaltung – Regionale Dienststelle Wesermarsch - zum Jahresabschluss 2019 vom 17.02.2021 

   hier: Kindertagesstätte „Kastanienbaum“, Neustadt 
 

Anlage 2 - Schreiben der Gemeinsamen Kirchenverwaltung – Regionale Dienststelle Wesermarsch - zum Jahresabschluss 2019 vom 18.02.2021 
    hier: Kindertagesstätte „Villa Kunterbunt“, Ovelgönne 


